Name des  Ausbildungsbetriebs     
Straße Nr            
PLZ   ORT            
Vereinbarung über die Berufsausbildung zum Forstwirt
zwischen dem      , vertreten durch den Leiter der unteren Forstbehörde, und         als Ausbildendem (vollständige Anschrift):
     
§ 1 Vertragsgegenstand

Der Ausbildende überträgt der unteren Forstbehörde die Berufsausbildung zum Forstwirt für folgende Auszubildende:

     
     
     
Maßgebend für die Berufsausbildung ist die VO über die Berufsausbildung zum Forstwirt / zur Forstwirtin vom 23.01.1998.

§ 2 Allgemeine Bedingungen
Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gelten die auf der Rückseite abgedruckten "Allgemeinen Bedingungen". Im übrigen bestimmt sich die Vereinbarung nach § 675 BGB sowie den Vorschriften über den Werkvertrag.

§ 3 Ausbildungsbetrieb und Ausbilder

Ausbildungsbetrieb ist die oben genannte untere Forstbehörde.

Ausbilder ist: (Name, Dienststellung, vollständige Anschrift)


     
     
     
     
§ 4 Sonstiges:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
Ort, Datum, Unterschrift:
Name des Ausbildungsbetriebs      
 FORMDROPDOWN 
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Allgemeine Bedingungen

1.
Ausbildungsvertrag (§§ 10 – 12 und 20 – 26 BBiG)

a)
Der Ausbildungsvertrag wird zwischen dem Ausbildenden und dem Auszubildenden abgeschlossen.

b)
Vor einer beabsichtigten Kündigung erfolgt eine Beratung des Auszubildenden durch die untere Forstbehörde.

2.
Pflichten des Ausbildenden (§§ 14 – 16 BBiG)
a)
Die Pflichten des Ausbildenden gehen auf die untere Forstbehörde über.

b)
Die Ausbildungsmittel (Maschinen, Werkzeuge u.ä.) werden von der unteren Forstbehörde gestellt.

3.
Vergütung (§§ 17 – 19 BBiG)
Dem Ausbildenden obliegt die Bemessung und Bezahlung der

a)
Ausbildungsvergütung, Wegegeldpauschale und evtl. Zuschläge und

b)
sonstiger durch die Berufsausbildung entstehender Kosten.

4.
Körperschutzausrüstungen und Körperschutzmittel

Körperschutzausrüstungen und Körperschutzmittel nach Maßgabe der Unfallverhütungsvorschriften Forsten und Baumpflanzungen werden vom Ausbildenden gestellt.

5.
Kosten für medizinische Untersuchungen

nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz und den Unfallverhütungsvorschriften werden vom Ausbildenden übernommen.

6.
Ausbildungsleistung

Bei der Ausbildung im Ausbildungsbetrieb erbrachte Leistungen verbleiben  der unteren Forstbehörde.

7.
Ergänzungen oder Abänderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

Hinweise

1.
Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23.05.2005 (BGBl. I 2005 S. 931)

2.
Verordnung über die Berufsausbildung zum Forstwirt vom 23.1.1998 (BGBl. I S. 206)

3.
Tarifvertrag für zum Forstwirt Auszubildende im kommunalen öffentlichen Dienst (TVAöD Wald VKA) vom 04.09.2009
in Verbindung mit dem TVAöD allgemeiner Teil und dem TVöD BBiG .
4.
Verordnung über die Eignung der Ausbildungsstätte für die Berufsausbildung zum Forstwirt / zur Forstwirtin vom 17.04.2002 (BGBl. I S. 1442)

5.
Verordnung über die Anforderung an die fachliche Eignung und die Anerkennung von Prüfungen zum Nachweis der fachlichen Eignung für die Berufsausbildung in den Berufen der Landwirtschaft und der Hauswirtschaft vom 01.08.2005 (BGBl. I S. 2284)

6.
Ausbilder-Eignungsverordnung vom 16.02.1999 (BGBl. I S. 157)

7.
Unfallverhütungsvorschriften der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft insbes. UVV "Forsten und Baumpflanzungen" und UVV "Lärm"

8.
Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12.04.1976 (BGBl. I S. 965)
in der jeweils geltenden Fassung.
Dienst-�Siegel








